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Freitag M 18. dm 24. März 1916. 

Amtlicher Teil. 
ZI. 1184/Reg. 

1916er Prüfungsordnung für die Volksschulen. 
Schule 

Der Prüfung «lasse Schule 
Tag Stunde des Beginnes 

«lasse 

Vaduz . . . .  3. April 8 Uhr vormittag? Knabenoberklasse Vaduz . . . .  3. April 
10 Uhr vormittags Mädchenoberklasse 

2 Uhr nachmittags Unterklasse 
V-4 Uhr nachmittags Mittelklasse 

Schaanwald . . 4. April 8 Uhr vormittags 
Knabenoberklasse Mauren . . . 4.  April 1 Uhr nachmittags Knabenoberklasse 4.  April 

3 Uhr nachmittags Mädchenoberklasse 
5 Uhr nachmittags Unterklasse 

Gamprin . . . 5.  April V-9 Uhr vormittags 
Oberklasse Eschen . . . .  5.  April 2 Uhr nachmittags Oberklasse Eschen . . . .  5.  April 

4 Uhr nachmittags Unterklasse 
Schellenberg . . 6. April 7a9 Uhr vormittags 

Oberklasse Ruggell . . . 6. April 2 Uhr nachmittags Oberklasse Ruggell . . . 6. April 
4 Uhr nachmittags Unterklasse 

Planken . . . 8.  April Va9 Uhr vormittags 
Nendeln . . . 8.  April 2 Uhr nachmittags 

Knabenoberklasse S c h a a n . . . .  10. April 8 Uhr vormittags Knabenoberklasse S c h a a n . . . .  10. April 
10 Uhr vormittags Mädchenoberklasse 

2 Uhr nachmittags Unterklasse 
3 Uhr nachmittags Mittelklasse 

Triesenberg . . 11. April 8 Uhr vormittags Knabenoberklasse Triesenberg . . 11. April 
10  Uhr vormittags MädÄenoberAafse 

2 Uhr nachmittags Unterklasse 
3 Uhr nachmittags Mittelklasse 

T r i e s e n . . . .  13. April 8 Uhr vormittags Knabenoberklasse T r i e s e n . . . .  13. April 
10 Uhr vormittags Mädchenoberklasse 

2 Uhr nachmittags Unterklasse 
3 Uhr nachmittags Mittelklasse (Lehrschwester) 
4 Uhr nachmittags Mittelklasse (Lehrer) 

BalzerS . . . 15. April 8 Uhr vormittags Knabenoberklasse BalzerS . . . 15. April 
10  Uhr vormittags Mädchenoberklasse 

2 Uhr nachmittags Unterklasse 
3 Uhr nachmittags Mittelklasse (Lehrschwester) 
4 Uhr nachmittags Mittelklasse (Lehrer) 

An der Prüfung haben auch die fortbildungsschulpflichtigen Jünglinge und Mädchen und zwar 
jeweilig mit der Schuljugend der I I I .  Klasse teilzunehmen. 

Vorstehende Prüfungsordnung wird den Herren Lokalschulinspektoren, Ortsvorstehern, Ortsschul-
ratsmitgliedern und den sämtlichen Lehrpersonen hiemit bekannt gegeben. 

Die Schulschriftführer haben alle Schulschriften, insbesondere auch die eingetragenen Schulakten 
nebst den Verhandlungsschriften der Konferenzen und Gedenkbüchern zur Einsichtnahme bereit zu halten. 

Die Lehrpersonen haben Sorge  zu tragen, daß die Schuljugend sich pünktlich zur Prüfung einfinde. 
Die Angehörigen der Schuljugend sind eingeladen, den Prüfungen anzuwohnen. 

Fürstliche Landesschulbehörde. 
V a d u z ,  am 20. März 1916. 

Der  fürstl. Landesverweser: gez. Jmhof. 
ZI. 1176/Reg. 

Kttndmachtmg. 
D a s  am 20. Februar 1916 ausgegebene öfter-

reichische Reichsgesetzblatt enthält in der Nummer 4 6  
die „Kaiserliche Verordnung vom 18. Februar 
1916 betreffend Erhöhung des Branntweinsteuerzu-
schlages", welche gemäß Art. 2 des Staatsvertra-
geS vom 3. Dezember 1876, L.  Gbl.  Nr .  3, über 
die Fortsetzung des durch den Vertrag vom 5. J u n i  
1852 gegründeten österreichisch liechtensteinischen Zoll-
und Steuer-VereinS auch auf das  Fürstentum Ltech-
tenstein Anwendung findet. 

Nach dieser kaiserlichen Verordnung wurde daS 
Ausmaß des auf Grund des § 1 der kaiserlichen 
VerordnuM vom 8. November 1915, R .  Gbl. N r .  
330 zur Einhebung gelangenden Branntweinsteuer-
Zuschlages um 40  h ,  das ist auf K 1.50 vom Liter 
Alkohol erhöht, wozu Seine Durchlaucht, der re-
gierende Fürst, im Sinne des Artikels 3 obigen 
Staatsvertrages die Zustimmung zu erteilen ge-
ruhten. 

Die dem' erhöhten Banntwelnsteuersatze entspre-
chende Abrechnung? quote wird dem Fürstentum ge-. 

mäß Art.  17 obigen StaatsvertrageS wieder zu-
fließen. 

Dies wird hiemit, auf Grund des Artikels 2 
des gleichen Vertrages mit dem Beifügen kundge-
macht, daß die erwähnte kaiserliche Verordnung bei 
den Ortsvorstehungen zur öffentlichen Einsicht auf-
liegt. 

Fürstliche wegier««g. 
V a d u z ,  am 20. März 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 1109/Reg. 
Kundmachung. 

D a  bei den amtlichen Kollaudierungen in neuester 
Zeit vielfache Nichteinhaltungen der Baukonsense 
festgestellt wurden, sieht sich die fürst. Regierung 
veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen, daß künf-
tighin bei jeder Uebertretung der Bauvorschristen 
nicht nur gegen die bauführende Partei, sondern 
auch gegen die beteiligten Bauunternehmer gemäß 
§ 52 des Fenerpolizeigesetzes vom 11. Okt. 1865, 
L. Gbl. Nr .  7, da? Strafverfahren eingeleitet 

würde. Auch die Gemeindebauaufseher, welche die 
rechtzeitige Anzeige derartiger Übertretungen unter-
lassen, haben gemäß § 6 des Gesetzes vom 1 4 .  
Jänner  1914, L. Gbl. Nr .  2, Geldstrafen zu ge-
wärtigen. 

Ferner würde die fürstl. Regierung unter Um-
ständen gezwungen sein, die Abtragung nicht kon-
sevsgemäß ausgeführter Bauten oder Bauteile zu 
verfügen und zwar ohne Rücksicht auf die hiedurch 
den Beteiligten entstehenden Kosten. 

F ü r s t l i c h e  R e g i e r u n g .  
V a d u z ,  am -20. März 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. JmhÄf. " 

ZI. 1206/Reg. 
Kundmachung. 

F ü r  d a s  abgelaufene J a h r  1916 ergibt sich fü r  
die Tiroler Gebäude-Versicherung eine Umlage von 
23 Hellern und für die Mobilienversicherung eine 
Umlage von 24  Hellern für je 100 Kronen Klassen-
wert. 

Die Umlagebetreffnisse sind unter Hinweis auf 
den § 53 der Brandversicherungsstatuten auf Georgi 
d. i. auf 23.  April d. I .  fällig und sind dieselben 
bis längstens 15. M a i  d. I .  an den Lokalagenten 
Anton Real in Vaduz unter Vorlage der Zahlungs-
bückel abzuführen. 

Hievon ergeht über Ersuchen der Tiroler Landes-
brandschaden-Versicherungsanstalt die Verständigung. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 21. März 1916. 

Der  fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 1188/Keg. ~ 
Kundmachung 

betreffend Viehausfuhr. 
Laut Anzeige der Viehverkaufsstelle in Schaan 

wurde in letzter Zeit auffallend viel Jungvieh, na-
mentlich ein- und zweijährige Rinder a l s  Schlacht-
Vieh zum Verkaufe angemeldet. Hienach erscheint 
die Annahme begründet, daß es sich hiebet vielfach 
um Zuchtvieh handelt, welches mit Umgehung der 
Bestimmungen der hierortigen Kundmachung vom 
12. Oktober 1915, Z l .  3512 über die Ausfuhr 
von Nutz- und Zuchtvieh unter der unrichtigen Be
zeichnung a l s  Schlachtvieh ausgeführt werden soll. 

Ein solcher Vorgang erscheint geeignet, den ein-
heimischen Viehstand zu gefährden. 

Die Viehverkaufsstelle wird daher unter Einem 
angewiesen, künftighin Bewilligungen zur Ausfuhr 
von Jungvieh nur dann auszustellen, wenn das  be-
treffende Stück mit einer von zwei vertrauenswür-
digen und fachkundigen Männern ausgestellten, von 
der OrtSvorstehung bestätigten Bescheinigung gedeckt 
ist, daß es zur Aufzucht, respektive Nachzucht, a u s  
einem kurz zu bezeichnenden Grunde nicht geeignet 
fei. 

Hinsichtlich der Ausfuhr von Nutz- und Zucht-
Vieh bleiben die bisherigen Bestimmungen unver-
ändert. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 21.  März 1916. 

Der  fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof» 

Z. 45 Abh. 159/153. 
Edikt. 

Auf Grundstücke in Esch. B .  1 Fol.  113, Reben 
an  der Leimgrub deS verstorbenen Franz Josef 
Marxer haftet laut  Einantwortungsurkunde vom 
13. August 1877 das Pfandrecht für die Forderung 
des Johann Laternfer in Nendeln von fl. 46.—. 

D a  diese Forderung längst bezahlt sein soll, 
werden über Ansuchen der Erben nach Franz Josef 
Marxer gemäß Art. 3 des Gesetzes vom 16. Nov. 


